
Bericht aus der Sitzung vom 12. Dezember 2024 
 
Bekanntgabe nicht-öffentlicher Beschlüsse 
 
Bürgermeister Mailänder gab zwei Beschlüsse aus der letzten 
nicht-öffentlichen Sitzung am 21.11.2024 bekannt: 
 
Gemeindewerke Hermaringen GmbH 
- Abschluss einer Vereinbarung mit der Einhorn Energie 
 
Der Gemeinderat erteilt seinem Vertreter in der Gesellschafter-
versammlung die Weisung, den Wirtschaftsplan 2025 der Ge-
meindewerke Hermaringen GmbH  
wie folgt festzusetzen: 
 
1. Der Wirtschaftsplan 2025 wird 

wie folgt festgesetzt: 
 
1.1. im Erfolgsplan mit Erträgen in Höhe von      1.189.900 € 

- Aufwendungen in Höhe von                       1.110.000 € 
- und einem Jahresüberschuss in Höhe von     79.900 € 

1.2. im Vermögensplan  
Deckungsmittel  
- aus laufender Geschäftstätigkeit  286.600 € 
- Einnahmen aus Finanzierungstätigkeit  413.400 € 
- Summe Einnahmen des Vermögensplans  700.000 € 
- Finanzbedarf  700.000 € 

 
2. Der Jahresüberschuss 2025 soll wie folgt verwendet 

werden: 
Zuführung in die Gewinnrücklagen             79.900 € 

 
3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite 

wird festgesetzt auf          1.000.000 € 
 
Grundstücksangelegenheiten 
 
Die Gemeinde veräußert die Teilfläche eines Grundstücks im 
Gewerbegebiet „Berger Steig – Ost“ an eine örtliche Firma. 
 
Bürgerfragestunde 
 
Es wurden keine Fragen aus der Bürgerschaft gestellt.  
 
Änderung der Abwassersatzung zum 01.01.2025 
 
Nach ständiger Rechtsprechung muss dem Gemeinderat bereits 
vor der Beschlussfassung über eine Gebührensatzung eine nach 
betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ermittelte Gebührenbe-
darfsberechnung vorliegen. Die in der Gebührenkalkulation er-
mittelten Sätze stellen Obergrenzen dar, die nicht überschritten 
werden dürfen. 
 
Der Gemeinderat hat im Rahmen einer Gebührenkalkulation als 
satzungsgebendes Organ Ermessens- und Prognoseentschei-
dungen zu treffen. Bei einer Gebührenkalkulation hat der Ge-
meinderat Ermessensentscheidungen über folgende Punkte zu 
treffen: 
 
1. Verwaltungs- und Betriebsaufwand 
Als laufende Kosten und Einnahmen der Abwasserbeseitigung 
liegen der Gebührenkalkulation 2025 - 2027 die entsprechenden 
Planansätze 2025 - 2027 zugrunde. 
 
2. Abschreibungen 
Durch die im Anlagenachweis gewählten Abschreibungssätze 
werden die jährlichen Abschreibungen festgelegt. Die den vorlie-
genden Gebührenkalkulationen zugrunde gelegten Abschrei-
bungs- und Auflösungsbeträge wurden den fiktiv fortgeschriebe-

nen Anlagenachweisen 2023 und 2024 der Gemeinde entnom-
men. 
 
3. Kalkulatorischer Zins 
In der Abwasserbeseitigung wurde in den Gebührenkalkulatio-
nen ein Mischzinssatz in Höhe von 3,0 % angesetzt.  
 
4. Kostenaufteilung Schmutz- und Niederschlagswasserbe-
seitigung 
Die Planansätze der Jahre 2025 - 2027 wurden in die Bereiche 
Schmutzwasserbeseitigung, Niederschlagswasserbeseitigung 
und Straßenentwässerung aufgeteilt. Kosten von Anlagen, wel-
che direkt der Schmutzwasser- bzw. der Niederschlagswas-
serbeseitigung zuzuordnen sind, wurden ohne Aufteilung direkt 
dem jeweiligen Kostenträger zugeordnet. Bei Einrichtungen, die 
der Ableitung und Reinigung von Schmutz- und Nieder-
schlagswasser dienen, werden die betreffenden Kostenanteile 
mit Hilfe allgemeiner Erfahrungswerte geschätzt.  
 
5. Straßenentwässerungskostenanteil 
Bei der Erhebung der Gebühren für die öffentliche Abwasserbe-
seitigung bleiben die Kosten für die Straßenentwässerung außen 
vor.  
 
6. Kostenüber- / -unterdeckungen 
In der Gebührenkalkulation für den Kalkulationszeitraum 2025 - 
2027 wird der Ausgleich der Überdeckungen aus dem Kalkulati-
onsjahr 2020 und aus dem Kalkulationszeitraum 2021 - 2022 
vorgenommen. In der Schmutzwasserbeseitigung wird die Über-
deckung in Höhe von 251.652,76 € berücksichtigt, in der Nieder-
schlagswasserbeseitigung die Überdeckung in Höhe von 
40.568,42 €.  
 
7. Bemessungsgrundlagen  
Als Verteilungsmaßstab für die Schmutzwassergebühr 2025 - 
2027 wurden für die Jahre 2025 - 2027 jeweils 90.666 m³ zu-
grunde gelegt (insgesamt 271.998 m³).  
 
Als ansatzfähige Bemessungsgrundlage für die Niederschlags-
wassergebühr 2025 - 2027 wurde jeweils von einer maßgeblich 
versiegelten Fläche von 262.016 m² für die Jahre 2025 - 2027 
(insgesamt 786.048 m²) ausgegangen.  
 
Hinweis der Verwaltung: 
Die vorliegende Kalkulation macht deutlich, dass die Senkung 
der Gebührensätze für die Jahre 2025 - 2027 ausschließlich auf 
die Verrechnung von Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren 
zurückzuführen ist. Ohne diese gesetzlich vorgeschriebene 
Verrechnung hätten die Gebührensätze aufgrund der hohen 
Investitionen in Kläranlage und Abwasserpumpwerke nicht uner-
heblich angehoben werden müssen. Sollten in den Jahren 2025 
- 2027 keine neuen Gebührenüberdeckungen erfolgen, wird ab 
2028 eine deutliche Anpassung der Gebühren nach oben erfor-
derlich werden. 
 
Die Herren von Schmeling und Maier vom Büro Heyder + Part-
ner haben die Kalkulation für die neuen Abwassergebühren 
vorgestellt und Fragen aus dem Gremium beantwortet.  
 
Anschließend wurde per einstimmigem Votum Nachfolgendes 
beschlossen: 
 
Dem Gemeinderat liegt die Gebührenkalkulation Schmutz- und 
Niederschlagswasserbeseitigung für die Kalkulationsjahre 2025 - 
2027 (dreijähriger Kalkulationszeitraum) vollständig vor. Der 
Gemeinderat macht sich den Inhalt der Kalkulationen einschließ-
lich des Erläuterungstextes und der Verteilerschlüssel zu Eigen 
und beschließt sie komplett. 
 
Er bestätigt die dort vorgenommenen Ermessens- und Progno-
seentscheidungen und beschließt diese ausdrücklich. 



 
Insbesondere werden folgende Festlegungen getroffen: 
 
a) Die der Gebührenkalkulation zugrunde gelegten Abschrei-

bungs- und Auflösungsbeträge sowie Restbuchwerte als 
Grundlage zur Berechnung der Kalkulatorischen Verzinsung 
werden aus dem fortgeschriebenen Anlagenachweis der 
Gemeinde Hermaringen, Stand 31.12.2025 bis zum 
31.12.2027 übernommen.  

 
b) Der kalkulatorische Mischzinssatz in der Abwasserbeseiti-

gung wird auf 3,0 % festgesetzt. 
 
c) Die Kosten für die Straßenentwässerung bleiben bei der 

Berechnung des gebührenrelevanten Aufkommens unbe-
rücksichtigt. 

 
d) Der Gemeinderat beschließt als Bemessungsgrundlage für 

die Schmutzwasserbeseitigung bzw. Schmutzwassergebühr 
eine Menge von insgesamt 272.000 m³. 

 
e) Für die Niederschlagswasserbeseitigung bzw. Nieder-

schlagswassergebühr wird die abflussrelevante Fläche in 
Höhe von insgesamt 786.048 m² festgesetzt. 

 
f) Der Gemeinderat beschließt die Festsetzung der Straßen-

entwässerungskostenanteile. 
 
g) Der Gemeinderat beschließt die in der Gebührenkalkulation 

festgelegten Schlüssel und die diesbezüglichen Prozentsät-
ze zur Aufteilung der Kosten und Einnahmen auf die Berei-
che Schmutzwasserbeseitigung und Niederschlagswasser-
beseitigung. 

 
h) Der Gemeinderat beschließt in der Schmutzwasserbeseiti-

gung den Ausgleich der Überdeckung aus den Haushalts-
jahren 2020 bis 2022 in Höhe von insgesamt 251.652,76 € 
in der Gebührenkalkulation 2025 – 2027  

 
i) und in der Niederschlagswasserbeseitigung den Ausgleich 

der Überdeckungen aus den Haushaltsjahren 2020 bis 2022 
in Höhe von 40.568,42 €. 

 
j) Der Gemeinderat setzt für den Kalkulationszeitraum folgen-

de Gebühren fest:  
 

Schmutzwasserbeseitigung  2,25 €/m³ 
(bisher 2,46 €/m³) 

 
Niederschlagswasserbeseitigung 0,19 €/m² 
(bisher 0,17 €/m²) 

 
Die Satzung zur Änderung der Abwassersatzung wird be-
schlossen und tritt zum 01.01.2025 in Kraft. 
 
Haushaltsplan 2025 mit Finanzplanung 2024 - 2028 
- Einbringung 
 
Der Entwurf des Haushaltsplanes für das Jahr 2025 und die 
mittelfristige Finanzplanung 2024 - 2028 der Gemeinde Herma-
ringen wurden von Bürgermeister Jürgen Mailänder und Kämme-
rin Karin Wilhelmstätter im Rat eingebracht. Die Gemeinderäte 
können sich nun intensiv mit dem Planwerk und den darin vor-
geschlagenen Haushaltsansätzen befassen.  
 
Die öffentliche Beratung ist in der Gemeinderatssitzung am 23. 
Januar 2025 vorgesehen. Die Verabschiedung des Haushalts-
plans soll am 13. Februar 2025 erfolgen. 
 
Sanierung/Optimierung der Regenüberlaufbecken 
- Vergabe der Betonbauarbeiten beim RÜB II 

 
Der Gemeinderat hat das Ingenieurbüro Braune aus Biberach 
mit der Planung für die Sanierung / Optimierung der Abwasser-
pumpwerke und Regenüberlaufbauwerke beauftragt. 
 
Der zu erbringende Leistungsumfang für die Betonbauarbeiten 
des Drosselschachts beim Regenüberlaufbecken (RÜB) 2 wurde 
unter 5 ortsnah ansässigen Baufirmen ausgeschrieben. Die 
Submission fand am 03.12.2024 um 11:00 Uhr im Sitzungssaal 
des Rathauses statt, zu welcher 2 Angebote eingereicht wurden. 
 
Betonbauarbeiten des Drosselschachts 
Der Abwasserzufluss vom Entwässerungsgebiet Schillerstra-
ße zur Rohrbrücke über die Brenz und weiter zur Kläranlage 
muss gemessen/dokumentiert und vor allem bei Regenwetter 
mengenreguliert werden. Zum Einbau der betreffenden Aus-
rüstung soll ein geschlossener Ortbetonschacht um den be-
stehenden Kanal vor der Rohrbrücke errichtet werden, wo-
nach das umbaute Kanalrohr abgebrochen und durch ein 
Drosselrohr mit Messgerät und Automatikschieber ersetzt 
wird. 
 
Diese Maßnahme wird gemäß den Förderrichtlinien der Was-
serwirtschaft (FrWw 2015) mit 79,1 % bezuschusst. 
 
Abgegebene Angebote:   2   
Preisspanne:          39.309,15 € - 50.821,33 € 
Günstigste Bieterin: 
Fa. Heinrich Fetzer, Giengen-Hohenmemmingen      39.309,15 € 
 
Einstimmig wurde beschlossen, den Auftrag für die Betonbauar-
beiten des Drosselschachts beim RÜB 2 an die Firma Heinrich 
Fetzer Bauunternehmung GmbH, Giengen-Hohenmemmingen 
zum Angebotspreis in Höhe von 39.309,15 € brutto zu vergeben. 
 
Überörtliche Prüfung der Bauausgaben und der Beschaf-
fungen der Jahre 2018 - 2022 
- Abschluss der überörtlichen Prüfung 
 
Das Landratsamt Heidenheim, Stabsstelle Revision und Prüfung, 
führte im Jahr 2023 als zuständige Prüfungsbehörde die fach-
technische Prüfung der Bauausgaben und der Beschaffungen 
der Gemeinde Hermaringen in den Haushaltsjahren 2018 bis 
2022 durch.  
 
Die Gemeindeverwaltung nahm zwischenzeitlich zu den Prü-
fungsfeststellungen Stellung und legte Nachweise vor. Nach 
Mitteilung der Stabsstelle Revision und Prüfung beim Landrats-
amt Heidenheim wurden durch die Stellungnahme alle getroffe-
nen Prüfungsfeststellungen ausgeräumt.  
 
In seinem Schreiben vom 31.10.2024 bestätigt das Landratsamt 
Heidenheim als Abschluss der Prüfung der Bauausgaben und 
Beschaffungen gemäß § 114 (5) der Gemeindeordnung (GemO), 
dass die im Prüfungsbericht des Landratsamts Heidenheim vom 
05.10.2023 festgestellten Anstände erledigt sind. 
 
Der Gemeinderat wurde gemäß § 114 (4) GemO über den Ab-
schluss des Prüfungsverfahrens unterrichtet und nahm diesen 
zur Kenntnis. 
 
Baugesuche 
 
Der Gemeinderat hatte über drei Baugesuche zu befinden: 
 
Einstimmig wurde das Einvernehmen für folgende Bauvorhaben 
erteilt: 
 
- Energetische Sanierung sowie Umbau des bestehenden 

Wohnhauses, Gartenstraße 5 



- Teilabbruch Schuppen und Errichtung einer Garage und Gerä-
tehütte, Kronenstraße 52 

 
Nach kurzer Diskussion stellte Gemeinderat Czichon den Antrag, 
die Entscheidung über das dritte Baugesuch 
 
- Teilabriss und Ertüchtigung einer Stützmauer, Friedrich- 

straße 24 
 

zu vertagen, da noch einige offene Fragen von der Verwaltung 
zu klären sind. Die Vertagung wurde einstimmig beschlossen.  

 


